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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.06.1996

Norm

BauRG §5

GBG §60

GBG §61 B1

Rechtssatz

Eine Streitanmerkung der Bauzinsklage ist mangels einer dafür bestehenden Rechtsgrundlage nicht möglich. Weder §

60 GBG noch § 61 GBG böte einem Analogieschluß eine tragfähige Grundlage. Es fehlt aber als Voraussetzung eines

solchen schon an einer planwidrigen Unvollständigkeit des Baurechtsgesetzes.
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